
 
E r h a l t u n g s s a t z u n g  

 
 
 
 

Aufgrund von § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung vom 17. Mai 1990 (GBL. I S. 255) und 
der §§ 172, 246 a des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
08. Dezember 1986 (BGBL. I S. 2253), zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel XIV Abschn. 
II Nr. 1 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des 
Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. 1999 II S. 885, 1122) beschließt die Stadtverord-
netenversammlung der Stadt Gebesee in ihrer Sitzung am 10. 03. 1993 folgende Satzung: 
 
 
 

E r h a l t u n g s s a t z u n g  
 
 

§ 1 
 

Geltungsbereich 
 

Der Geltungsbereich dieser Satzung umfaßt das Gebiet des historischen Ortskerns in den 
Grenzen des Gebietes der vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 BauGB, das in dem 
als Anlage beigefügten Plan umrandet ist. Der Plan ist Bestandteil dieser Satzung und als 
Anlage beigefügt. 
 
 

§ 2 
 

Erhaltungsgründe, Genehmigungstatbestände 
 

Zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen 
Gestalt bedarf der Abbruch, die Änderung oder die Nutzungsänderung (sowie die Errichtung) 
baulicher Anlagen im Geltungsbereich dieser Satzung der Genehmigung. 
 
 

§ 3 
 

Zuständigkeit, Verfahren 
 

Die Genehmigung wird durch die Gemeinde erteilt. Ist eine baurechtliche Genehmigung oder 
Zustimmung erforderlich, wird die Genehmigung durch die Baugenehmigungsbehörde (Unte- 
re Bauaufsichtebehörde) im Einvernehmen mit der Gemeinde erteilt. 
 
 

§ 4 
 

Ausnahmen 
 

Die den in § 26 Nr. 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienenden Grundstücke und die in § 26 
Nr. 3 BauGB bezeichneten Grundstücke sind von der Genehmigung auszunehmen. 
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§ 5 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Wer eine bauliche Anlage in dem durch die Satzung bezeichneten Gebiet ohne die nach ihr 
erforderliche Genehmigung abbricht oder ändert, handelt gemäß § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 
ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Abs. 2 BauGB mit einer Geldbuße bis zu 50.000 DM 
belegt werden. 
 
 

§ 6 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gebesee, den 14. 06. 1993 
 
 
 
R.       Z i r b s 
Bürgermeister 
 


